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Prüfungsschema Stellvertretung

Vertragsschluss

A. Angebot
I. Angebot durch G selbst (-)
II. Aber Zurechnung der Erklärung des V gemäß § 164 I BGB

( 0. Stellvertretung zulässig?)
1. Eigene Willenserklärung des V
2. Im fremden Namen
3. Mit Vertretungsmacht

B. Annahme

________________________________________________________________ ______

Juniorprofessor Dr. Elmar Mand Propädeutische Übung im Bürgerlichen Recht



Prüfungsschema Stellvertretung
à Keine Probleme bei Vertragsschluss, sondern nur im Vertretungsrecht

G selbst hat keine auf Vertragschluss gerichtete Willenserklärung 
abgegeben. Allerdings hat sich V mit X auf den Kaufvertrag geeinigt. 
Diese Einigung wirkt für und gegen den G, wenn V diesen gemäß       
§ 164 BGB wirksam vertreten hat.

________________________________________________________________ ______

Juniorprofessor Dr. Elmar Mand Propädeutische Übung im Bürgerlichen Recht

à Keine Probleme bei Vertretung, sondern nur beim Vertragschluss

Angebot des G selbst (-). Für ihn hat jedoch V mit Vertretungsmacht 
gehandelt. Fraglich ist, ob V ein wirksames Angebot abgegeben ha t, das 
G gemäß § 164 BGB zuzurechnen wäre.

I. Angebot
1.  Abgabe der Willenserklärung 
2.  Zugang

II.   Annahme


